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Lingenfelder Dorfmusikanten 

 

 

 

Lingenfelder Dorfmusikanten e.V. • Am Weiher 15 • 67360 Lingenfeld 

 1. Vorsitzender 
Jonas Walter 
Am Weiher 15 
67360 Lingenfeld 

Tel: 0176 57668032 
 
2. Vorsitzende 

Linda Hartmann 
Im Hintergarten 6 
67365 Schwegenheim 
Tel: 0157 58759017 

 
E-Mail: vorstand@lingenfelder-
dorfmusikanten.de 

 

  

 

An alle Mitglieder  

Lingenfeld, den 19.03.2024 

 

Einladung zur Jahreshauptversammlung 
 
 

Am Freitag, den 26. April 2024 
um 19:30 Uhr 
im ev. Pfarrsaal 

laden wir hiermit alle Vereinsmitglieder recht herzlich zur Jahreshauptversammlung ein. 

 

Tagesordnung:  

1. Begrüßung und Totenehrung 
2. Jahresbericht des 1. Vorsitzenden 
3. Kassenbericht 

4. Bericht des Jugendleiters 
5. Bericht des Dirigenten 
6. Bericht aktueller Stand Vereinsheim 

7. Revisionsbericht 
8. Bildung von Rückstellungen 
9. Satzungsänderung §8 (s. Beiblatt “Satzungsänderung”) 

10.  Aussprache zu den Berichten 
11.  Entlastung der Vorstandschaf t 
12.  Wünsche und Anträge 

13.  Verschiedenes 
14.  Schlusswort des 1. Vorsitzenden 

 

Anträge müssen bis spätestens 22. April 2024 beim 1. Vorsitzenden Jonas Walter, Am Weiher 15, 67360 

Lingenfeld, eingegangen sein. 

 

Die Vorstandschaf t 
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Satzungsänderung 

 

Lingenfelder Dorfmusikanten e.V. 

 

 
Alt:  

 
§ 8 Mitgliederversammlung 

 
4. Die Einberufung der Mitgliederversammlung erfolgt durch den geschäftsführenden Vorstand, 

und zwar durch schriftliche Einladungen an alle Mitglieder im Verein. Zwischen dem Tag der 
Einladung und dem Termin der Versammlung muss eine Frist von mindestens 2  Wochen liegen.  

 
 
 
 
Neu:  

 
§ 8 Mitgliederversammlung 

 
4.  Die Einberufung der Mitgliederversammlung erfolgt durch den geschäftsführenden Vorstand. 

Sie wird mindestens zwei Wochen vor dem Versammlungstermin im Amtsblatt der Verbands-
gemeinde und über den Internetauftritt des Vereins bekanntgegeben.  

 


